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Workshop 1

Der späte Schwangerschaftsabbruch – Rechtliche, 
medizinische und ethische Betrachtungen

Frau  Prof. Dr. med. Tanja Krones, Leitende Ärztin klinische Ethik, Geschäftsführerin Klinisches 
Ethikkomitee Universitätsspital Zürich

Frau lic. iur. Christine Boldi, Rechtsanwältin und Notarin, LL.M., Dozentin,
Expertin im Gesundheits- und Tarifrecht



Programm des Workshops

P räsentation Christine Boldi. 26 .10.20233

▪ Begrüssung (Krones)

▪ Kurzes Vorstellen des Workshop-Ablaufs (Boldi)

▪ Der späte Schwangerschaftsabbruch – rechtliche Betrachtungen 
(Boldi)

▪ Der späte Schwangerschaftsabbruch - medizinische und ethische 
Betrachtungen (Krones)

▪ Diskussion von 4 Fällen (in Kleingruppen)

▪ Diskussion der 4 Fälle (im Plenum)

▪ Handlungsempfehlungen für den Dialog am Schluss zur Essenz 
der Tagung und neuen Horizonten: an die einzelnen Professionen, 
an die Elternberatungen, an die Politik – also de lege ferenda (im 
Plenum)
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lic. iur. Christine Boldi, Rechtsanwältin und Notarin, LL.M., Dozentin,
Expertin im Gesundheits- und Tarifrecht

Workshop 1

Der späte Schwangerschaftsabbruch – rechtliche 
Betrachtungen



Christine Boldi
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▪ Studium Universität Basel 

▪ Anwältin und Notarin Kanton Basel-Stadt

▪ Masterdiplom LL.M. in internationalem Wirtschaftsrecht 
am Europainstitut Zürich, Universität Zürich

▪ Partnerin bei SwissLegal; Führen des 
Kompetenzzentrums Gesundheit von SwissLegal; 
Expertin im Gesundheits- und Tarifrecht 

▪ Rechtskonsulentin diverser Leistungserbringerverbände, 
u.a. Schweizerischer Hebammenverband

▪ Professionelle (Tarif-)Verhandlerin

▪ Ausarbeiten und Begleiten von Gesetzesvorlagen 
inklusive Lobbying bis zur Inkraftsetzung

▪ Gutachter- und Dozententätigkeiten

 



Mein Credo:
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Der gesunde Menschenverstand 
kann helfen, auch oder erst recht 
in schwierigen (Entscheid-) 
Situationen.

Oder (hier) etwa nicht?



Heutige Fragestellungen
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schwierige Prognose

Entscheid für späten

 Schwangerschaftsabbruch
Entscheid für Lebendgeburt

Medikament Spritze

Kind

lebt

totes

   Kind 

Kind

lebt

totes

   Kind 

(palliative) Betreuung

 des Kindes

(palliative) Betreuung

 des Kindes



Massgebliche Grundrechte der schweizerischen 

Bundesverfassung 
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Art. 7 Bundesverfassung: Menschenwürde

«Die Würde des Menschen ist zu achten und zu 
schützen.»

Art. 10 Bundesverfassung: Recht auf Leben und 
persönliche Freiheit

«1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe 

ist verboten.

2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, 

insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit 

und auf Bewegungsfreiheit.

3 …»



Wichtige rechtliche (Abgrenzungs-)Fragen und

Diskussionen
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▪ Wann beginnt «pränatales Leben» (Embryo) im 
rechtlichen Sinn?

▪ Wie wird die Zulässigkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs in der Schweiz 
gerechtfertigt?

▪ Wann beginnt das geschützte Rechtsgut «Leben des 
Menschen» im rechtlichen Sinn?

▪ Wann endet «Leben des Menschen» im rechtlichen 
Sinn?

▪ Was ist erlaubte Sterbehilfe?

▪ Was ist unerlaubte Sterbehilfe?



Wichtige rechtliche (Abgrenzungs-)Fragen und 

Diskussionen
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▪ Was ist der Unterschied zwischen palliativer 
Intervention und Sterbehilfe?

▪ Wann ist unterlassene Hilfeleistung strafbar?

▪ Wann muss allenfalls die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde beigezogen werden 
respektive muss diese intervenieren?



Strafrechtliche Bestimmungen beeinflussen die 
Entscheidungen rund um den (späten) 
Schwangerschaftsabbruch
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▪ Es gibt im schweizerischen Strafgesetzbuch etwa 
200 Straftatbestände.

▪ Es gibt im Bereich «strafbare Handlungen gegen 
Leib und Leben» 23 Straftatbestände.

▪ Von den 23 Straftatbeständen befassen sich 4 
Straftatbestände mit der Kindestötung der Mutter 
während der Geburt respektive erlaubtem und 
unerlaubtem Schwangerschaftsabbruch, also 
rechnerisch rund 17%, das sind recht viele…



Massgebliche Strafbestimmungen
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Art. 116 Strafgesetzbuch: Kindestötung

«Tötet eine Mutter ihr Kind während der Geburt oder 
solange sie unter dem Einfluss des Geburtsvorganges 
steht, so wird sie mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft.»



Massgebliche Strafbestimmungen
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Art. 118 Strafgesetzbuch: Schwangerschaftsabbruch. Strafbarer 
Schwangerschaftsabbruch

«1 Wer eine Schwangerschaft mit Einwilligung der schwangeren 
Frau abbricht oder eine schwangere Frau zum Abbruch der 
Schwangerschaft anstiftet oder ihr dabei hilft, ohne dass die 
Voraussetzungen nach Artikel 119 erfüllt sind, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

2 Wer eine Schwangerschaft ohne Einwilligung der schwangeren 
Frau abbricht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren bestraft. 

3 Die Frau, die ihre Schwangerschaft nach Ablauf der zwölften 
Woche seit Beginn der letzten Periode abbricht, abbrechen lässt 
oder sich in anderer Weise am Abbruch beteiligt, ohne dass die 
Voraussetzungen nach Artikel 119 Absatz 1 erfüllt sind, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

4 In den Fällen der Absätze 1 und 3 tritt die Verjährung in drei 
Jahren ein.»



Massgebliche Strafbestimmungen
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Art. 119 Strafgesetzbuch: Strafloser Schwangerschaftsabbruch

«1 Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem Urteil 
notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden 
körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden 
kann. Die Gefahr muss umso grösser sein, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist.

2 Der Abbruch einer Schwangerschaft ist ebenfalls straflos, wenn er innerhalb von zwölf 
Wochen seit Beginn der letzten Periode auf schriftliches Verlangen der schwangeren 
Frau, die geltend macht, sie befinde sich in einer Notlage, durch eine zur 
Berufsausübung zugelassene Ärztin oder einen zur Berufsausübung zugelassenen Arzt 
vorgenommen wird. Die Ärztin oder der Arzt hat persönlich mit der Frau vorher ein 
eingehendes Gespräch zu führen und sie zu beraten.

3 Ist die Frau nicht urteilsfähig, so ist die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreterin 
oder ihres gesetzlichen Vertreters erforderlich.

4 Die Kantone bezeichnen die Praxen und Spitäler, welche die Voraussetzungen für eine 
fachgerechte Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen und für eine eingehende 
Beratung erfüllen.

5 Ein Schwangerschaftsabbruch wird zu statistischen Zwecken der zuständigen 
Gesundheitsbehörde gemeldet, wobei die Anonymität der betroffenen Frau 
gewährleistet wird und das Arztgeheimnis zu wahren ist.»



Massgebliche Strafbestimmungen
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Art. 120 Strafgesetzbuch: Übertretungen durch Ärztinnen oder Ärzte

«1 Mit Busse wird die Ärztin oder der Arzt bestraft, die oder der eine 
Schwangerschaft in Anwendung von Artikel 119 Absatz 2 abbricht und es 
unterlässt, vor dem Eingriff:

a. von der schwangeren Frau ein schriftliches Gesuch zu verlangen;

b. persönlich mit der schwangeren Frau ein eingehendes Gespräch zu 
führen und sie zu beraten, sie über die gesundheitlichen Risiken des 
Eingriffs zu informieren und ihr gegen Unterschrift einen Leitfaden 
auszuhändigen, welcher enthält:

1. ein Verzeichnis der kostenlos zur Verfügung stehenden 
Beratungsstellen,

2. ein Verzeichnis von Vereinen und Stellen, welche moralische und 
materielle Hilfe anbieten, und

3. Auskunft über die Möglichkeit, das geborene Kind zur Adoption 
freizugeben;

c. sich persönlich zu vergewissern, dass eine schwangere Frau unter 16 
Jahren sich an eine für Jugendliche spezialisierte Beratungsstelle gewandt 
hat.

2 Ebenso wird die Ärztin oder der Arzt bestraft, die oder der es unterlässt, 
gemäss Artikel 119 Absatz 5 einen Schwangerschaftsabbruch der zuständigen 
Gesundheitsbehörde zu melden.»



Zivilrechtliche Haftungsfragen beeinflussen die 
Entscheidungen rund um den (späten) 
Schwangerschaftsabbruch
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▪ Saubere Dossierführung, Protokollierung, 
schriftliche Einwilligungen einholen

▪ Zivilrechtliche Haftung von Selbstständigen (Arzt 
haftet auch für seine Angestellten gemäss Art. 
101 OR)

▪ Zivilrechtliche Haftung von Spitälern für ihre 
Angestellten 

▪ Schadenersatzforderung basierend auf Art. 41 ff. 
OR (ausservertragliches Haftpflichtrecht), z.B. 
pränatale Verletzung mit Schadensfolgen nach der 
Geburt

▪ Schadenersatzforderungen basierend auf 
Auftragsrecht nach Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 
Abs. 1 OR)



Zivilrechtliche Haftungsfragen beeinflussen die 
Entscheidungen rund um den (späten) 
Schwangerschaftsabbruch
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▪ Fluch und Segen der pränatalen Diagnostik 

▪ Oldenburger Baby Tim (*6.7.1997, +4.1.2019)

▪ «Wrongful birth»
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Eigene Tätigkeit sichtbar machen:

 Im privaten und beruflichen Umfeld anhand von Beispielen 
berichten, auch von Erlebnissen mit Ihren PatientInnen und 
den Eltern und den überweisenden ÄrztInnen.

 Persönliches Gespräch suchen: ganz offiziell oder inoffiziell.

 Geeignete Informationen auf Social Media verbreiten (X, 
Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok etc.).

 Informationsveranstaltungen durchführen (wie heute).

 Medienmitteilungen verfassen.

 Medienkonferenzen durchführen.
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Verständnis schaffen / «lobbyieren» / Gesetzgebung 
beeinflussen
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Take home message



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

boldi@swisslegal.ch
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Spätabbruch, Fetozid oder Palliation

Medizinische und ethische Betrachtungen 

Tanja Krones , Universität und Universitätsspital Zürich 



Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne….







• Kurzer Refresher: was ist Ethik?
• Entscheidungen bei schwer kranken 

Neugeborenen
• Spätabbruch 

• Perinatale Sterbebegleitung



Kurzer Refresher: 
Was ist Ethik? 



Manche haben zur Ethik und Wissenschaft dasselbe 

Verhältnis wie ein Betrunkener zu einer Laterne: 

Sie suchen Halt, nicht Erleuchtung



In der Ethik geht es um menschliches Handeln und Entscheidungen unter 
Unsicherheit in komplexen Problem- und/oder Dilemmasituationen

Klinische Ethik

Bestmögliche ethisch begründete Entscheidungskriterien, 
Entscheidungsprozess

Umsetzung, Aushalten, wenn möglich gemeinsames Tragen und Kritische 
Evaluation von Entscheidungen Verantwortungsübernahme bei der Frage:

WAS SOLLEN WIR TUN? 

„man kann nicht nicht entscheiden“; 

„Vorsicht mit Aussagen wie: das ist ganz klar; das müssen wir tun!“



2 zentrale Fragen-auch im Notfall

1. Was sind unsere zentralen (Therapie)-Ziele? 
(inkl. aller Alternativen)

 
2. Was will die Patient:in?

➢ Frage bei jeder Form von Behandlung, Aufklärung und 
Massnahmenfestlegung zur Beantwortung der klinisch-

ethischen Frage

➢ „Was sollen wir tun“?
➢ Vorsicht mit der Aussage «Das müssen wir tun»

➢ 1) man «muss» selten
➢ 2) Unterscheidung von Können, Sollen und Müssen  



Medizinische Ethik heute (eigentlich)

Salus aegroti suprema lex

Voluntas aegroti suprema lex

Doctor 

knows best! 

Sapere aude! (Habe 

Mut, dich deines 

eigenen Verstandes zu 

bedienen!)



Ziele der Medizin

1) Vorzeitigen Tod vermeiden

2) Krankheit vorbeugen

3) Kranke betreuen

4) Leid lindern

=> Lebens- und Sterbensqualität



Nutzen für Patient:innen

Medizinische Wirksamkeit

Klinischer Effekt bzgl. bestimmter Parameter

Ärztliches Fachurteil über Effektivität

Notwendig, aber nicht hinreichend für Nutzen

Nutzen
Für Patient:innen erstrebenswertes Behandlungsziel

Werturteil der Patient:innen

11

Entscheidend für Behandlung



//

• Klinisch-ethisch breite und zunehmend kritischere 
Diskussion um den Begriff der Futility  (auch der 
„Indikation“)

31. 
Oktober 

Dokumentname  /  Autor  /  Abteilung 1
2

Häufigste zitierte Definition : Schneiderman et al (1990/2011): 

a) empirical data suggest a less than 1% chance of success

b) it merely preserves permanent unconsciousness 

c) it fails to end total dependence on intensive medical care

•Nutzlosigkeit „Medical futility“ 



Aber….Gilt das auch für 





Was ist und wer definiert das 
«Beste Interesse»

eines neugeborenen Kindes

?  



Stellvertretende Entscheidungen 



Ausser:
Externe (medizinische) Evaluation 

Nutzen>>>>>Schaden 

Elterliche Verantwortung
 für «best interests» 

Elterliches (Abwehr) 
Recht



Ja aber….





Weniger emotional?

Objektiver? 

Mehr Erfahrung?

Ist das Behandlungsteam ? 

(und, falls ja: 
sind Emotionen grundsätzlich 

schlecht für gute 
Entscheidungen?)

(und, wenn ja:
 welche genau?)  



Er schrieb das Gedicht am 4. Mai 1941[1] nach langer Krankheit; 
es trug ursprünglich den Titel „Transzendieren!“

https://de.wikipedia.org/wiki/Stufen#cite_note-1




«Indikation»(«Utility»)
 und 

«Keine Indikation» («Futility»)



//
31. 

Oktober 
Dokumentname  /  Autor  /  Abteilung 2

4

a) empirical data suggest a less than 1% chance of success
b) it merely preserves permanent unconsciousness 
c) it fails to end total dependence on intensive medical care





Die «Grauzone» 

Das beste Interesse des Kindes 

Lebenserhaltenden Massnahmen

Nach Steurer/Berger 2013

Belastung> 
Nutzen 

Ungewiss, ob Belastung oder Nutzen 
überwiegen

Nutzen > 
Belastung 

unvernünftig experimentell optional zwingend

Elterliche Autorität



Aus Bucher HU 2004



Die Eltern - B 

Aus Krones/Monteverde 2013



«Die Grenzen der Grauzone sind nicht 
klar oder universell. Die Grenzen 

wurden unterschiedlich von 
unterschiedlichen Leuten gesetzt» 

D’Angio u Mercurio 2008. zit in Steurer/Berger 2013 



In our opinion, guidelines that are just based on 
gestational age make decision making easier for

physicians, not for parents. We hope, that in the future, 
parents can collaborate in writing position statements

about counselling before a premature birth. You are the
medical experts of prematurity. We are the experts
when it comes to the lives of our children and our

families. For doctors, these discussions are routine. For
us, these conversations change our lives forever.

Staub et al, Acta Paediatrica 2014



Autonomiebefähigung als heutiges
Primat der  Fürsorge

Vertrauen
Beziehungsethik



Parents





34

Ethische Abwägungen in der Schwangerschaft 









Perspektivenwechsel und  
Diskurs/Verfahrensethik 

als wichtige „ethische Skills“ 



ISAH: 
Ein Reflexiver Zugang zu ethisch schwierigen Fragen



Dear Dre Krones
I am writing in English as I don’t speak German I am afraid
This message is written with consentment of the patient. I have assessed a lady of 
23y who got pregnant while recovering from an acute psychotic episode for which 
she was treated in psychiatric hospital. The conceiver is not a couple partner and 
she did not want to have a baby. She is at the moment capable of informed 
consent and requests a termination of pregnancy. She is 25 weeks pregnant

Would you know which obstetrician in Switzerland would agree to get involved 
with this request Knowing that the psychological distress of being pregnant is 
intense and swiss law does not set a limit in time for the termination
I thank you in advance for your reply, I do not know of any centre that would 

consider this situation

Yours sincerely 



Was sind Ihre ersten Intuitionen? 

41



Erfahrungen mit Pränataldiagnostik
162 Paare mit bekanntem genetischen Risiko 
versus
149 gematchte Paare ohne bekanntes genetisches Risiko
58 qualitative Interviews mit Paaren, Vertretern von Behindertenverbänden

?



Sozialer Druck in zwei Richtungen:   PND anzuwenden.....

F:  Das haben wir schon gesagt gekriegt, ja hätte man das denn 

nicht verhindern können –das haben wir gesagt gekriegt. Von 

ner Frau eines katholischen Religionslehrers, möchte ich jetzt 

zu Protokoll geben, ja, ähm

M: Also es wird auch öfter schon gefragt, ja, hätte man denn 

nichts dann sehen können?

I: Und meinen sie geht das in irgendeine Richtung, diese 

Beeinflussung? 

M: Ich denke mal eher zur Abtreibung, weil die Verwandtschaft 

das  nicht will das  das Kind so geboren wird.



...und nicht anzuwenden

F: Also ich mein, wenn man ethisch denkt, ist das natürlich grundsätzlich besser, wenn 

man das Kind kriegt, und dann versucht, das Kind gesund zu bekommen. Ich hab von 

einer Frau gelesen, die wusste genau, das ihr Kind stirbt, das es nur eine Stunde hat. Die 

hats ausgetragen und hat das in ihrer Familie im kleinen Kreis beerdigt, find ich ganz 

toll, find ich super, das man dem Kind die Chance gegeben hat- Ich könnte das nicht-

wenn man das von der Seite betrachtet, dann müsste man alle Kinder bekommen, und 

wenn der liebe Gott meint, dass er sie zu sich nimmt, dann soll er sie holen. Aber wenn 

man, wenn man, damit muss man auch klarkommen, ne-

I: Hm. Für Sie wär das nichts gewesen-

F: Ne. Ich bin damit sehr gut klar gekommen, ich hab das zweite Kind abgetrieben, das 

war nicht schön, aber ich wusste genau, das ist die richtige Entscheidung. Ganz schlimm 

wars für mich, ähm, die Einleitung war da gewesen, meine Schwägerin und meine 

Schwiegermutter kamen ans Krankenbett, und haben mir die größten Vorhaltungen- die 

Wehen fingen an , wirklich, ich wollte auch meinen Mann nicht dabeihaben, ich wollte 

keinen dabei haben, ich habs keinem gesagt, ich hab gesagt, bitte, erzähl keinem was, ich 

will jetzt einfach nur mein Kind, ich will ins Krankenhaus, ich will darüber nicht 

nachdenken, und ja- wie´s so kam, irgendwie haben sie´s erfahren, sie kamen nach X 

gefahren und haben mir die – ich kann das nicht beschreiben, die größten Vorhaltungen 

gemacht, ich habe zwei Jahre nicht mit ihnen gesprochen.



Geht es allein um Rechte und Interessen? 
Die „andere Stimme“ 

bei Schwangerschaftskonflikten



Heute aktueller denn je…

Zu den Auswirkungen der Roe vs. Wade Entscheidung 
zählte, dass viele Frauen die Moralität des „Engels im 
Haus“ in Frage stellten, diese Ikone des 19. 
Jahrhunderts von femininer Güte, unsterblich gemacht 
durch den Dichter Coventry Patmore: die Frau, die nur 
für andere spricht und handelt.(…) Die Stimme dieses 
Engels war die Stimme des Viktorianisches Mannes, 
der durch den Körper der Frau sprach. Es war Virginia 
Woolf‘s Erkenntnis, dass sie diesen Engel erwürgen 
muss, wenn sie beginnen wollte, darüber zu schreiben, 
dass Frauen falsche weibliche Stimmen verstummen 
lassen müssen, um für sich selbst zu sprechen. 



Übergang vom selbstlosen Gutsein zur Transparenz, zu 
Deliberation von Eigen- und Fremdverantwortung

Sandra, 29, katholische 
Krankenschwester, bereits ein Kind zur 

Adoption freigegeben, die zweite Schwangerschaft abgebrochen

Ich habe immer gedacht, Abtreibung ist ein nettes Wort für 
Mord. Aber- es ist nicht dasselbe. Das Kind zu behalten war 
aus ganz vielen Gründen nicht möglich. Psychologisch war es 
nicht möglich, dass ich noch ein Adoption durchleben könnte. 
Es brauchte ungefähr viereinhalb Jahre, bis ich wieder die 
Dinge einigermaßen in der Reihe hatte. Es gab einfach keinen 
Weg, noch mal da durch zu gehen. Ich hab das auch nicht für 
mich selbst gemacht. Ich tat es für meine Eltern. Ich tat es, weil 
es mir der Arzt gesagt hat- aber ich hatte bis vor kurzen nicht 
herausbekommen, dass ich es auch für mich selbst tat. Ich 
musste mich hinsetzen und mir sagen-Nein, ich möchte nicht 
den Weg einer Mutter gehen. 



Diskussion von Rechten und Gerechtigkeit 
auch im feministischen Diskurs 
um Schwangerschaftskonflikte

Kann es jemals, unter irgend welchen Umständen moralisch 
sein, eine Frau zu zwingen, ein Kind gegen ihren Willen zu 
bekommen?  

E. Willis, zit. In Tong 1997





z.B.  Methode des späte(re)n 
Schwangerschaftsabbruchs

Medikamentöse Einleitung , Section, 
Fetozid, Palliative Geburt …. 



Lohr PA, Hayes JL, Gemzell-Danielsson K. Surgical versus medical methods for 
second trimester induced abortion. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 

23;(1):CD006714. doi: 10.1002/14651858.CD006714.pub2. PMID: 18254113.

Oder D & E …



































Statt Schwarz-Weiß-
Deutungen

Ambivalenzen
 Ambivalenzen in allen Kinderwunschentscheidungen

Technik als Zwang und Ermöglichung

Bewertung von Behinderungen: Aggravation und 
Verharmlosung 

 Sozialer Druck- in zwei Richtungen

Liberalität gegenüber Entscheidungen direkt betroffener 
Eltern





Nicht



Fallsituationen
Strukturiert diskutieren 



Was sind Ihre ersten Intuitionen? 
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Fall 1: „Wie kann das nicht auffallen?“
Nach einer unauffälligen Schwangerschaft wird das erste Kind eines Paares mit deutlich syndromalen  

Aussehen geboren, zeigt initial deutlichen Dyscomfort und braucht Atemunterstützung und Schmerzmittel . 

Die Hauptverdachtsdiagnose ist eine Erkrankung mit einer Prognose von im Schnitt einem Monat, andere 

Diagnosen mit längerer Lebenszeit sind unwahrscheinlicher. Zur Sicherung der Diagnose wird eine Genetik 

abgenommen, das Ergebnis liegt in minimal einer, maximal 3 Wochen vor. Die Eltern sind im Schock. Im 

ersten Gespräch sucht der Vater nach Hoffnungszeichen und sieht eine leichte Besserung, die Mutter des 

Kindes sieht das Leiden, die Defizite im Vordergrund und  fragt direkt nach Möglichkeiten, wie die Therapie 

beendet  werden kann. Sie wird etwas von ihrem Mann gebremst und möchte drüber schlafen. Am nächsten 

Tag erfolgt ein weiteres Gespräch, in welchem die Eltern äussern, sie wollten Sterbehilfe in Anspruch 

nehmen. Zu dem Zeitpunkt  erscheint das Kind schmerzkompensiert und braucht etwas weniger 

Atemunterstützung. Die Eltern werden darüber informiert, dass bei noch gegebener Restunsicherheit und 

der klinischen Situation aktuell keine Sterbehilfe möglich ist. Beide sind erstaunt, da ein Bekannter mit Exit 

gegangen sei, dass dies  bei ihrem  Kind nicht möglich ist. Sie äussern mehrfach, sie seien nicht gut 

einbezogen in die Entscheidfindung, würden einen palliativen Weg grundsätzlich für ihr Kind bevorzugen, da 

auch die weniger schweren Diagnosen ein kurzes  Leben mit viel Leiden bedeuten. 

Formen der Sterbehilfe.  Sie wünschen den Einbezug von Rechtsberatung und Ethik. Eine der behandelnden 

Fachpersonen erläutert gegenüber den Eltern, dass der Wunsch der Eltern zwar Gehör und Berücksichtigung 

findet, sich  bei Zweifel, der im Moment noch besteht,  man sich aus ärztlicher Sicht aber für das Leben 

entscheiden und das Behandlungsteam eine Abstimmung braucht. Die Mutter äussert, man würde sie als 

schlechte Mutter darstellen, da man mit ethischen Argumenten gegen die Sterbehilfe komme. Die Eltern 

äussern, sie hätten auch grosse Angst dass ihr Kind  wenn man zu lange warte so kräftig  würde, dass es bei 

der palliativen Versorgung länger kämpfen müsse.

  Das Behandlungsteam terminiert ein gemeinsames Ethikgespräch mit Eltern.
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Fall 2: „Ein gar nicht so seltener Notfall“ 
Einholung eines psychiatrischen Konsils in der Ambulanz der Gynäkologie. 28-

jährige Patientin, Mutter eines 5-jährigen Kindes, seit 5 Wochen getrennt 

lebend vom Vater des ersten Kindes, nun  schwanger in der 22 SSW, sei völlig 

verzweifelt. Sie hatte  aufgrund eines schweren grippalen Infektes einige 

Medikamente eingenommen und sei nun sicher, dass das Kind einen Schaden 

genommen habe und wolle unbedingt die Schwangerschaft abbrechen. Die 

psychiatrische Kollegin versucht die Patientin zu beruhigen, sagt, dass die 

Medikamente, welche sie in der SS eingenommen hat, nicht schädigend seien 

und so auch kein Grund für einen SS-Abbruch bestünde. Die Patientin bricht 

wieder in Tränen aus. Sie gibt an, dass sie das Kind nicht will, weil sie es nicht 

annehmen kann und weil sie keine gute Beziehung zu ihm hat. Jetzt droht die 

Patientin, dass sie sich das Leben nehmen will, ihre Situation sei unerträglich. 

Abtreibung sei auch keine gute Lösung. Sie gehe jetzt ihr Kind abholen, bringe 

dies in Sicherheit und werfe sich danach unter den Zug oder kaufe Rattengift 

(…) 



Fall 3: „Wie soll ich allem gerecht werden?“

Irma L., 36-jährig und verheiratet, hat einen Sohn von acht und eine Tochter von 
drei Jahren. Sie ist halbtags berufstätig als Lehrerin und erwartet ihr drittes Kind. 
Ihr Mann ist als Unternehmensberater viel unterwegs. Der Sohn geht in die 
Schule, die Tochter in den Kindergarten. Der Sohn ist leicht hyperaktiv und 
bekommt zweimal die Woche Ergotherapie. Die dritte Schwangerschaft war von 
den Eltern gewollt, und auch die Kinder haben sich noch ein Geschwister 
gewünscht. Wie bei ihren ersten beiden Schwangerschaften hat Irma L. keinen 
Screeningtest oder eine Fruchtwasserzelluntersuchung durchführen lassen. 
Aufgrund der Ultraschalluntersuchung in der 23. Schwangerschaftswoche entdeckt 
dann aber die Gynäkologin, dass das Kind einen schweren Herzfehler hat. Zudem 
verstärken sich die bereits in einer früheren Ultraschalluntersuchung festgestellten 
Indizien, dass das Kind ein Down Syndrom haben könnte. Irma L. ist verzweifelt. 
Sie weiß nicht, wie sie es schaffen wird, die vermutlich mehrfach notwendigen 
Herzoperationen, verbunden mit längeren Spitalaufenthalten und 
Rehabilitationsphasen für ihr drittes Kind mit den jetzt schon vielfältigen 
Verantwortlichkeiten für ihre Familie zu vereinbaren. Sie beginnt über einen 
Abbruch der Schwangerschaft nachzudenken.
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Fall 4: „Wir möchten die vermutlich sehr kurze Lebenszeit trotz allem mit 
unserem Kind verbringen können, ein Schwangerschaftsabbruch kommt 
für uns nicht in Frage“

In der 21. Schwangerschaftswoche wird beim zweiten Kind eine 
Chromosomenanomalie und ein hochkomplexes Fehlbildungssyndrom im 
Ultraschall festgestellt, welches eine sehr kurze Überlebensprognose hat. Von der 
behandelnden  Gynäkologin bei der Nachbesprechung wird als einzige Option 
vorgeschlagen, den Schwangerschaftsabbruch möglichst bald durchzuführen, 
bevor die Lebensfähigkeit des Kindes gegeben ist. Dies kann sich die Schwangere 
auf keinen Fall vorstellen. Sie bespricht sich mit ihren Freundinnen,  eine davon 
ist Hebamme, und sie planen eine Hausgeburt im Beisein der Freundinnen und 
Familie und die Begleitung des Kindes zuhaus mit allein Beisein von  Hebamme 
und Familie 
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